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Zeitschrift zur Starkung

der Wehrhaftigkeit und des
Wehrwillens

Ist unsere Armee modern?

«Sehr geehrter Herr Redaktor,

gestatten Sie, daB ich Ihnen ein Problem
unterbreite, das mich in letzter Zeit sehr
stark beschaftigt hat. Ist unsere Armee
rpodern, d.h. ist sie so modern ausge-
ristet, daB sie mit Aussicht auf Erfolg
kdmpfen kann? Wenn ich Bilder sehe
aus dem Ausland, die neuen Waffen, die
neuen Gerite, dann beschleichen mich
oft leise Zweifel. Ich wire lhnen dank-
ba(, wenn es lhnen gelingen kénnte,
meine Bedenken zu zerstreuen.»

Kpl. H. 1. in W.

Es geschieht nicht zum ersten Male,
lrebqr Kamerad, daB mich solche Zu-
;chnft'evn wi.e die lhre erreichen. Des-
alb finde ich es am Platze, einmal
an dieser Stelle und in aller Offen-

h:I:\ meine Auffassung bekanntzuge-

ISchl bm_ lberzeugt, daB nicht nur der
Fo dat in unserem Lande von solchen
ragen bedringt wird. Das Problem
stellt sich auch fiir den Soldaten in
sterreich, in Schweden, in Finnland
und in jenen Kleinstaaten, die der
NATO zugehérig sind.

Fur uns stellt sich die
i se Frage auch
nicht erst heute. Sie muBte geit Be-

Etehen unserer Armee immer wieder
eantwortet werden,

S_'l-e ist aber fiir die Schweiz und auch
fir Schweden, Finnland und Oster-
reich heute von besonderer Aktuali-
tét, weil unsere Lander keinem Biind-
nissystem angehtren und im Aufbau
und in der Ausriistung ihrer Streit-

kréifte. vollig auf sich allein angewie-
sen sind.

Es wire sinnlos, unsere Armee etwa
zu vergleichen mit der bewaffneten
Macht der Sowjetunion oder jener der
Vereinigten Staaten.

Aber sinnvoll ist es, wenn wir unsere
rmee im Hinblick auf die ihr gestellte
Aufgabe einer Priifung unterziehen,
genauso, wie man das in Schweden
und in anderen Lindern ebenfalls tun
wird.
Von dieser niichternen Warte aus be-
sehen,.heber Kamerad, haben wir den
Vergleich mit anderen nicht zu scheu-
en, er fallt sogar positiv zu unseren
Gunsten aus.
Uns_er Volk hat in jingster Zeit ge-
waltige Anstrengungen unternommen,
die Armee auf den iberhaupt fiir uns

mdéglichen Héchststand zu bringen. Im
Rahmen der neuen Organisation sind
neue Waffen, neue Gerdte ange-
schafft worden: Sturmgewehr, Panzer,
neue Flugzeuge, Raketen usf., die es
erlauben, von einer abschreckenden
Wirkung zu sprechen.

Die Schweiz ist ein Kleinstaat. Des-
halb hat sie sich auch bei ihren mili-
tarischen MaBnahmen auf das We-
sentlichste zu beschrinken. Es wire
verfehlt und unniitz, aus unserer Ar-
mee eine GroBmachtarmee im We-
stentaschenformat schaffen zu wollen.
Wir brauchen jene Waffen und jene
Organisation, die eine mdglichst er-
folgversprechende Verteidigung des
léandes gewdhrleisten. Wir haben bei-
es!

Ich habe es bereits erwéhnt: diese Er-
kenntnis ist nicht neu, und diese Auf-
gabe hat sich unserem Land immer
gestellt. Die Schweiz hat sich seit
ihrem Bestehen als Bundesstaat im-
mer mit dem Gedanken vertraut ma-
chen miissen, gegebenfalls einem an
Menschen und Waffen gewaltig iiber-
legenen Gegner die Stirne zu bieten.
Es kommt dazu, daB unsere verant-
wortlichen politischen und militéri-
schen Behérden stets aufmerksam die
Entwicklung der Waffentechnik ver-
folgen und unabléssig priifen, was sich
fur die Verstdrkung unserer Armee
eignet.

S'o betrachtet, haben Sie und wir alle
nicht den geringsten Grund zum Ver-
zagen. Die Schweiz tut das Mégliche,
um ihren Soldaten jene Waffen und
Mittel zu geben, deren sie bediirfen.
Aber denken Sie stets auch an die
Wabhrheit, daB die besten und die
modernsten Waffen nichts taugen,
wenn der Mensch versagt.

Ich nehme an, daB lhnen der Name
des groBen norwegischen Forschers
und Menschenfreundes Fridtjof Nan-
sen nicht unbekannt ist. Lesen Sie ab-
schlieBend, was er seinen Landsleuten
vor Jahren zugerufen hat:

«Wenn man iiber Verteidigungsfragen
mit Leuten spricht, die gegen die Ver-
teidigung sind, begegnet man in erster
Linie einem Einwand, der schlechter als
alle anderen ist.

Er lautet: Es niitzt nichts! Es nitzt einem
kleinen Volke nichts, sich gegen eine
GroBmacht zu verteidigen; wenn die
GroBmacht will, schluckt sie das kleine
Land.

Das aber ist nur erbdrmliche und mut-
lose Selbstaufgabe. Wenn es einmal so

weit kdme in Norwegen, wére das nor-
wegische Volk zum Untergang verurteilt.
Ein Mann, der nicht glaubt, auf eigenen
Beinen stehen zu kdnnen, ist ein Jém-
merling; ein Volk, das nicht daran glaubt,
sich selbst helfen zu kénnen, ist noch
elender, es hat kein Recht zu leben.

Wenn man sich einbildet, den Krieg ab-
schaffen zu kénnen, indem man die klei-
nen Vélker verteidigungslos macht, ver-
giBt man vollig, daB nicht die Ristung
der kleinen Vélker den Krieg hervor-
ruft, sondern die der groBen.»

Schweizerische Militargesetzgebung

Der Beschlufl iber Wahlen und
Abstimmungen in der Armee

Neben zahlreichen andern Neuerun-
gen, die der Aktivdienst 1939/45 ge-
bracht hat, steht auch eine grundle-
gende Neuordnung der Teilnahme der
im Militdrdienst stehenden Wehrmén-
ner an Wahlen und Abstimmungen.
Dabei wurde das bisherige System der
durch die Truppe organisierten Milu-
tirstimmbiiros, das sich namentlilcb
bei Truppenverbinden mit Angehdri-
gen aus verschiedenen Kantonen
nicht bewihrt hatte, verlassen und er-
setzt durch ein System, das auf der
Stimmabgabe auf dem Korrespondenz-
weg, unter Mitwirkung der Armeeor-
gane, beruht. Mit diesem Verfahren
wurden wihrend des Aktivdienstes gu-
te Erfahrungen gemacht; es war des-
halb gegeben, auch in Zeiten des rei-
nen Instruktionsdienstes daran fest-
zuhalten. Der BundesratsbeschluB vom
10. Dezember 1945 betreffend cﬁe
Beteiligung der Wehrménner an eid-
gendssischen, kantonalen und kom-
munalen Wahlen und Abstimmungen
hat darum die wahrend des Aktiv-
dienstes getroffene Ordnung im Prin-
zip ibemommen. Er geht von der
Idee aus, daB kein Stimmbereqhtlg-
ter durch die Leistung von Militar-
dienst daran verhindert werden diirfe,
seine Rechte als Aktivbiirger auszu-
iiben, und daB dann, wenn sich keine
andere Lésung finden 14Bt — z.B. durch
Stimmabgabe vor dem Einriicken oder
im Urlaub — die Armee dem Stimm-
berechtigten ~ Gelegenheit  geben
misse, sich an der Wahl oder Ab-
stimmung zu beteiligen.

Der BeschluB gilt in erster Linie fir
eidgendssische Wahlen und Abstim-
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Wir haben ein steinern Land, und was
wurzelt, wurzelt langsam. Aber sind
die Wurzeln einmal getrieben ins harte
Gestein, dann werfen Sturmwinde den
Baum nicht um, dann splittern die
Aexte, welche an die Wurzeln wollen.

Jeremias Gotthelf

mungen; seine Bestimmungen kon-
nen aber auch auf kantonale und
kommunale Wahlen angewendet wer-
den, wenn es die Kantone und Ge-
meinden wiinschen. Die getroffene
Ordnung, die fiir Wahlen wie auch
fur Abstimmungen gilt, regelt die Teil-
nahme des im Dienst stehenden Wehr-
mannes dahingehend, daB sich der
Stimmberechtigte durch Vermittlung
der Truppe einzeln und brieflich an
dem Wahlakt beteiligt. Die Vermitt-
lung der Truppe besteht darin, daB
sie vorerst die bevorstehenden Wah-
len bekannt gibt und einen Wabhloffi-
zier bestimmt, der fiir die Durchfiih-
rung des Abstimmungsaktes verant-
wortlich ist. Das Verfahren besteht
darin, daB dem Wehrmann von der
Truppe eine Anforderungskarte abge-
geben wird, mit der er das amtliche
Stimmaterial bei der zustdndigen
Amtsstelle seines Wohnorts (Gemein-
dekanzlei, Kreisbiiro) bestellen kann.
Diese Stelle schickt dem Stimmbe-
rechtigten das amtliche Stimmaterial,
insbesondere den Stimmzettel, sowie
allfallige besondere Weisungen, wih-
rend ihm das Stimmkuvert und das
Zustellungskuvert von der Truppe ab-
gegeben werden. Spitestens am
Mittwoch vor dem Abstimmungstag
fillt der Wehrmann seinen Stimmzet-
tel aus, der, ohne abgestempelt zu
werden, in das Stimmkuvert gelegt
wird. Das Stimmkuvert ist in das Zu-

WESTDEUTSCHLAND
(Prototyp)
20 mm Kan 5 mm

PANZERSPAHWAGEN UNIMOG SH

Baujahr 1959
Motorstérke 80 PS

Gewicht 48 t
Max. Geschw. 95 km/h
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stellungskuvert einzuschlieBen und
vom Mann gemidB Vordruck zu be-
schriften; es wird vom Wabhloffizier
eingesammelt und, versehen mit dem
Stempel der Einheit (Stab), an die
Staatskanzlei des Kantons, aus dem
der Stimmberechtigte stammt, ge-
schickt. — Fiir besondere Fille, insbe-
sondere jene, in denen von der Truppe
die Fristen fiir die Bestellung des
Stimmaterials und fiir den Versand
der Zustellungskuverts nicht einge-
halten werden kénnen, enthilt der
BundesratsbeschluB Spezialvorschrif-
ten.

SchlieBlich sind in dem Bundesrats-
beschluB noch Bestimmungen iber
das Verbot von Wahl- und Abstim-
mungspropaganda bei der Truppe ent-
halten, um damit die Wahl- und Ab-
stimmungstitigkeit in der Armee von
jeder unerwiinschten politischen Be-
einflussung freizuhalten. Insbesondere
sind untersagt und unter Strafe ge-
stellt:

a) der Zutritt zu den Kantonnementen,
Soldaten- und Lesestuben fiir Zivil-
personen zum Zweck der politischen
Propaganda;

b) das Anschlagen von Wahl- und Ab-
stimmungsplakaten in den Kantonne-
menten, Soldaten- und Lesestuben;

c) das Verteilen von politischem Pro-
pagandamaterial, das gegen die Ar-
mee aerichtet ist oder die militari-
sche Disziplin zu gefdhrden geeignet
ist, an die Truppe;

d) das Verteilen von politischem Pro-
pagandamaterial durch Militdrperso-
nen;

e) das Abhalten von Versammlungen
innerhalb der Truppe zur Stellung-
nahme zu Wahlen und Abstimmungen.
Als Propaganda innerhalb der Truppe
gelten nicht das amtliche Abstim-
mungsmaterial sowie die persénlich
an den Wehrmann adressierten Post-
sendungen, einschlieBlich Zeitungen.
Der BundesratsbeschluB vom 10. De-
zember 1945 bildet eine Ausnahme-
ordnung fiir Wehrménner, die «im
Dienst» stehen. Wo diese Vorausset-
zungen nicht erfiillt sind, beispiels-
weise bei den Patienten der Militér-
sanatorien, findet er nicht Anwen-
dung. Die Frage, wie weit auch diese
Kategorie von Militdrpersonen der be-
sonderen Regelung unterstellt werden
kénnte, befindet sich zurzeit noch in
Priifung.

@ Zentralvorstand

Ein Preisausschreiben des
Schweizerischen
Unteroffizierverbandes

Im Zeitalter des Kalten Krieges zwischen
Ost und West ist die geistige Landesver-
teidigung zur permanent notwendigen
Verteidigungsform geworden, an der das
ganze Volk teilzunehmen hat. Der Schwei-
zerische Unteroffiziersverband hat es

stets als seine besondere Pflicht erach-
tet, den geistig-moralischen Widerstands-
willen des Soldaten und Biirgers als Ziel
und Zweck der geistigen Landesvertei-
digung mit allen Mitteln zu wecken, zu
stdrken und zu férdern.

So haben wir uns entschlossen, im Hin-
blick auf das hundertjahrige Bestehen,
das unser Verband im Jahr 1964 feier-
lich begehen kann, ein

offentliches Preisausschreiben
durchzufiihren mit dem Thema:

Was erwarte ich von der geistigen
Landesverteidigung im Militardienst?

Kérperliche Leistungsfdhigkeit, techni-
sches und taktisches Wissen allein ma-
chen nicht den vollkommenen Kampfer.
Es muB ihm vollstindig bewuBt sein, wo-
fir er notfalls sein Leben einzusetzen
hat. Hiefir bedarf es einer klaren Er-
kenntnis der Werte, die er zu verteidi-
gen hat. In diesem Sinne haben die Dar-
legungen der Teilnehmer am Preisaus-
schreiben aufzuzeigen, was dem Solda-
ten als Bestandteil seiner Ausbildung an
geistiger Nahrung im Militardienst zuzu-
fiihren ist.

Bei diesem Preisausschreiben sind fol-
gende Richtlinien zu beachten:

1. Teilnahmeberechtigt sind nicht nur die
Mitglieder des Schweizerischen Unter-
offiziersverbandes, sondern alle Schwei-
zer Biirger und Biirgerinnen.

2.Die Teilnehmer haben ihre Arbeiten,
die nicht mehr als 350 Schreibmaschi-
nenzeilen umfassen diirfen und auf den
Manuskriptseiten links einen breiten
Rand aufzuweisen haben, im Doppel
bis spéatestens 15. Dezember 1962 dem
Zentralsekretariat in Biel, Zentralstr.
42, einzusenden.

3. Die Arbeiten sind nicht mit dem Na-
men des Verfassers, sondern mit ei-
nem freigewdhlten Kennwort zu unter-
zeichnen. Hingegen sind Name und
Adresse im Absendervermerk auf dem
Briefumschlag deutlich anzugeben.

4. Die Beitrage werden von einem Preis-
gericht beurteilt und gehen in das Ei-
gentum des Schweizerischen Unterof-
fiziersverbandes iiber. Es ist beabsich-
tigt, die besten Arbeiten in einer
Schrift zu versffentlichen.

Das Preisgericht setzt sich zusammen
aus drei Vertretern deutscher und je
zwei Vertretern franzésischer und ita-
lienischer Zunge. Seine Entscheide
sind endgiiltig und unanfechtbar. Kor-
respondenzen werden keine gefiihrt.

5. Fiir die eingereichten Beitrige wer-
den folgende Preise ausgesetzt:

1. Preis Fr.500.— 3. Preis Fr.200.—
2. Preis Fr.300.— 4. Preis Fr.100.—

Weitere brauchbare Arbeiten werden
mit Buchergaben honoriert.

Wir bitten Sie, lhre Mitglieder tber die-
ses Preisausschreiben zu orientieren
(Verosffentlichung im Sektionsorgan) und
ihnen eine Teilnahme zu empfehlen. Im
ibrigen kann dieses Zirkular in beliebi-
ger Anzahl beim Zentralsekretariat nach-
bezogen und an Interessenten abgege-
ben werden.

Schweizerischer Unteroffiziers-
verband
Zentralvorstand

Der Zentralprésident:
Kindhauser, Wm.

Der Zentralsekretar:
Graf, Adj.Uof.



	Der Beschluss über Wahlen und Abstimmungen in der Armee

